
Satzung 
des Vereins „Resi Run“ 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

1. Der Verein führt den Namen „Resi Run“. 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e. 
V.“. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Essen. 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
4. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

Er tritt für Vielfalt und Gleichbehandlung aller Menschen unabhängig von 
Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung oder sonstigen persönlichen 
Merkmalen ein. 
 
 

§ 2 Zweck des Vereins 
 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 ff. 
AO). 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung und Unterstützung von Multiple-Sklerose-
Betroffenen sowie von Organisationen, die sich dieser Aufgabe widmen. 

3. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
o die Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen, 

insbesondere des Resi Runs, 
o die Sammlung und Weitergabe von Spenden sowie 
o die Förderung des öffentlichen Bewusstseins für die Situation von 

Multiple-Sklerose-Betroffenen. 
4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
5. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. 
2. Die Aufnahme ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. 

Bei Minderjährigen ist der Antrag von den gesetzlichen Vertreter:innen zu stellen. 
3. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. Eine 

Ablehnung muss nicht begründet werden. 



4. Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder 
ernennen. 
 

§ 3a Fördernde Mitglieder (Fördermitgliedschaft) 
 

1. Fördernde Mitglieder unterstützen den Verein insbesondere durch finanzielle 
Beiträge und ideelle Förderung. 

2. Fördernde Mitglieder können natürliche und juristische Personen sein. 
3. Fördernde Mitglieder haben kein Stimmrecht und kein aktives Antragsrecht in 

der Mitgliederversammlung. Sie können jedoch mit beratender Stimme 
teilnehmen. 

4. Fördernde Mitglieder sind zur Mitgliederversammlung einzuladen. 
5. Die Höhe der Förderbeiträge wird durch eine Beitragsordnung geregelt, die von 

der Mitgliederversammlung beschlossen oder vom Vorstand festgesetzt wird. 
Höhere freiwillige Beiträge sind jederzeit möglich. 

6. Die Gründungsmitglieder sind als aktive Mitglieder von der Beitragspflicht befreit. 
 
 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet: 
 

a. durch Tod (bei juristischen Personen mit deren Erlöschen), 
b. durch freiwilligen Austritt, 
c. durch Ausschluss aus dem Verein. 

 
• Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 

Vorstand und ist nur zum Ende eines Kalenderjahres mit einer Frist von drei 
Monaten möglich. 

• Bei grobem Verstoß gegen die Interessen des Vereins kann die 
Mitgliederversammlung den Ausschluss beschließen. 

• Dem Mitglied ist vorher rechtliches Gehör zu gewähren. 
 
 

§ 5 Beiträge 
 

1. Aktive Mitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
Eine freiwillige finanzielle Unterstützung durch Spenden oder zusätzliche Beiträge 
ist jederzeit möglich. 

2. Fördernde Mitglieder leisten Beiträge gemäß der Beitragsordnung. 
Diese wird von der Mitgliederversammlung beschlossen oder vom Vorstand 
festgesetzt. 
Höhere freiwillige Beiträge sind jederzeit zulässig. 

3. Der Verein finanziert sich darüber hinaus durch Spenden, Sponsoring und 
sonstige Zuwendungen, die ausschließlich zur Erfüllung des satzungsgemäßen 
Zwecks verwendet werden. 
 



§ 6 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind: 
 
a. der Vorstand 
b. die Mitgliederversammlung 
 
 
§ 7 Vorstand 
 

1. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus: 
o der/dem 1. Vorsitzenden, 
o der/dem 2. Vorsitzenden und 
o der/dem Kassenwart:in. 

2. Jedes Vorstandsmitglied ist einzelvertretungsberechtigt und ist befreit von den 
Beschränkungen des §181 BGB. 

3. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 
 
 
§ 8 Amtsdauer des Vorstands 
 

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von fünf Jahren 
gewählt. 

2. Wiederwahl ist zulässig. 
3. Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, bestimmt der Vorstand ein 

Ersatzmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung. 
 
 
§ 9 Beschlussfassung des Vorstands 
 

1. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, die von der/dem 1. Vorsitzenden 
oder der/dem 2. Vorsitzenden einberufen werden. 

2. Die Einberufung kann schriftlich, per E-Mail, telefonisch oder über andere 
elektronische Kommunikationsmittel (z. B. Messenger-Dienste wie WhatsApp) 
erfolgen. 

3. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder, darunter 
die/der 1. oder 2. Vorsitzende, anwesend sind. 

4. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
5. Beschlüsse können auch schriftlich, per E-Mail oder über andere elektronische 

Kommunikationsmittel gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder 
zustimmen. 

 
 
  



§ 10 Mitgliederversammlung 
 

1. Jedes anwesende Mitglied hat eine Stimme. 
2. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für: 

o Entgegennahme des Jahresberichts und Entlastung des Vorstands, 
o Wahl und Abberufung des Vorstands, 
o Beschlüsse über Satzungsänderungen, 
o Beschlüsse über die Auflösung des Vereins, 
o Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

3. Der Verein kann zur Dokumentation von Sitzungen technische Hilfsmittel, wie 
Audioaufzeichnungen und automatisierte Transkriptions-Tools, einsetzen. 
Dabei werden die geltenden Datenschutzbestimmungen eingehalten. 

 
 
§ 11 Einberufung der Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen 
einberufen. 

2. Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-Mail oder über elektronische 
Kommunikationsmittel (z. B. Messenger-Dienste wie WhatsApp) und enthält 
die Tagesordnung. 

3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann jederzeit vom Vorstand oder 
von mindestens einem Zehntel der Mitglieder verlangt werden. 

4. Online-Teilnahme: 
Die Mitgliederversammlung kann in Präsenz, online (z. B. per 
Videokonferenzsystem) oder in hybrider Form stattfinden. 
Die Form wird mit der Einladung bekanntgegeben. Online teilnehmende 
Mitglieder sind präsenzteilnehmenden Mitgliedern gleichgestellt. 
 
 

§ 12 Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

2. Für Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von drei Vierteln erforderlich. 
3. Für die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von vier Fünfteln erforderlich. 
4. Wahlen erfolgen mit einfacher Mehrheit. 

Erreicht im ersten Wahlgang niemand die Mehrheit, findet eine Stichwahl zwischen 
den beiden Kandidat:innen mit den meisten Stimmen statt. 

5. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das 
von der/dem Versammlungsleiter:in und der/dem Protokollführer:in zu 
unterzeichnen ist. 

 
  



§ 13 Auflösung des Vereins / Vermögensbindung 
 

1. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins ausschließlich an die 
GEORG-GOTTLOB-STIFTUNG, Daimlerstraße 10, 45133 Essen-Bredeney, 
die es unmittelbar und ausschließlich für die Unterstützung von Multiple-
Sklerose-Betroffenen zu verwenden hat. 

2. Falls diese Stiftung nicht mehr existiert, fällt das Vermögen an eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft, die es ebenfalls ausschließlich für die Unterstützung von MS-
Betroffenen einzusetzen hat. 
 
 

§ 14 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung wurde von der Gründungsversammlung am [Datum] beschlossen und tritt 
mit der Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. 
 
Unterschriften der Gründungsmitglieder: 
 
(Name, Adresse, Unterschrift von mindestens 7 Personen) 
 


